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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Die SPK-NR wollte mittels einer im Januar 2022 eingereichten Motion den Bundesrat
mit der Erarbeitung einer Änderung des EpG betrauen. Durch die Revision soll unter
noch zu definierenden Bedingungen die Entschädigung von Personen und
Unternehmen ermöglicht werden, welche ihren Geschäftsbetrieb infolge
behördlicher Massnahmen einstellen oder einschränken müssen, wenn es nicht
anderweitig zur Deckung der entstandenen Schäden komme. Die Entschädigungspflicht
solle zeitlich limitiert sein. Mitte März 2022 kam das Geschäft in die grosse Kammer.
Gregor Rutz (svp, ZH) und Damien Cottier (fdp, NE) begründeten das
Kommissionsanliegen zum einen damit, dass die Entschädigungspflicht für die
Bevölkerung im Zuge entstandener Schäden durch gesundheitspolitische Massnahmen
im EpG bisher nicht festgehalten sei. Zum anderen könnten private Veranstalter oder
Unternehmen gegenwärtig nur Schadensersatz einfordern, wenn widerrechtliches
Handeln staatlicher Organe vorliege. Ursprünglich sei die Überlegung gewesen, dass es
im Verantwortungsbereich der Unternehmen liege, die entsprechenden
Vorsorgemassnahmen für Krisensituationen zu treffen. Allerdings sei die SPK-NR zum
Schluss gekommen, dass eine Epidemie im Ausmasse der Covid-19-Pandemie zum
Zeitpunkt der Ausarbeitung des EpG unvorstellbar gewesen sei und deren Folgen daher
nicht allein in der individuellen Verantwortung der betroffenen Unternehmen liege.
Rutz betonte indes, dass für die staatliche Ersatzpflicht eindeutige Voraussetzungen
gelten müssten, die Selbstverantwortung nach wie vor im Zentrum stehe und der «Staat
[…] nicht zur Vollkaskoversicherung werden [soll und darf]». Der Bundesrat empfahl die
Motion zur Ablehnung. Gesundheitsminister Alain Berset erklärte jedoch, dass es sich
um eine formelle Ablehnung und nicht um eine Ablehnung der Sache handle. Er teile die
Ansicht der Kommission bezüglich des Handlungsbedarfs, allerdings müsse dieses
Anliegen im allgemeinen Rahmen der bevorstehenden Revision des EpG umgesetzt
werden. Bersets Worte waren indes wenig erfolgreich. Einstimmig (176 zu 0 Stimmen)
nahm der Nationalrat das Geschäft an. 1

MOTION
DATE: 17.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

1) AB NR, 2022, S. 566 ff.
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